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Verordnung
des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie

Vierte Verordnung zur Änderung der Energieverbrauchskenn-
zeichnungsverordnung

A. Problem und Ziel 

Diese Änderungsverordnung hat zum Ziel, den Handlungsrahmen des Energiever-
brauchskennzeichnungsgesetzes (EnVKG) zur Ahndung von Verstößen gegen die Dele-
gierten Verordnungen der EU zur Kennzeichnung von energieverbrauchsrelevanten Pro-
dukten zu aktualisieren.

Die Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung (EnVKV) legt Pflichten für Hersteller, 
Bevollmächtigte oder Importeure für die Kennzeichnung von energieverbrauchsrelevanten 
Produkten fest. Zuwiderhandlungen können aufgrund des Verweises in der Verordnung 
bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeitstatbestände nach § 15 Absatz 1 Nummer 1 EnVKG 
erfüllen. Dazu gehört die Befugnis, das Inverkehrbringen von Produkten, die den Anforde-
rungen nicht entsprechen, zu verbieten oder die Rücknahme bzw. den Rückruf solcher 
Produkte anzuordnen. Eine wirksame Marktüberwachung erfordert darüber hinaus, dass 
Verstöße gegen die Delegierten Verordnungen der EU zur Kennzeichnung von energie-
verbrauchsrelevanten Produkten mit Bußgeldern sanktioniert werden können.

B. Lösung 

Mit der vorliegenden Rechtsverordnung werden die erforderlichen Regelungen zur Durch-
setzung und Anwendung der Bestimmungen des EnVKG an die neu verabschiedeten 
produktspezifischen Delegierten Verordnungen angepasst. 

Zur Konkretisierung der Bestimmungen des EnVKG erlässt die Bundesregierung mit Zu-
stimmung des Bundesrates die vorliegende Rechtsverordnung auf Basis der Ermächti-
gungsgrundlage des § 4 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 EnVKG. Die Rechts-
verordnung konkretisiert Voraussetzungen des Inverkehrbringens von energieverbrauchs-
relevanten Produkten. Bei Zuwiderhandlung können die mit Bußgeld bewehrten Ord-
nungswidrigkeitstatbestände im Sinne des § 15 Absatz 1 Nummer 1 EnVKG zur Anwen-
dung kommen. Gemäß § 15 Absatz 1 Nummer 1 EnVKG können Zuwiderhandlungen 
gegen eine Rechtsverordnung nach § 4 Satz 1 Nummer 2 EnVKG als Ordnungswidrigkeit 
geahndet werden, soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf die 
Bußgeldvorschrift verweist.

C. Alternativen 

Keine.
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D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Es ergeben sich keine zusätzlichen finanziellen Auswirkungen auf die öffentlichen Haus-
halte.

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Es entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Es entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand.

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Keine 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Es entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand.

F. Weitere Kosten 

Infolge dieser Rechtsverordnung entstehen keine über das ermächtigende Gesetz hin-
ausgehenden Kosten, insbesondere entstehen weder sonstige Kosten für die Wirtschaft 
noch Kosten für soziale Sicherungssysteme. Auswirkungen auf Einzelpreise und das 
Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.



Bundesrat Drucksache 705/20

19.11.20 

Wi - U

Verordnung
des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie

Vierte Verordnung zur Änderung der Energieverbrauchskenn-
zeichnungsverordnung

Bundeskanzleramt  Berlin, 18. November 2020 
Staatsminister bei der Bundeskanzlerin

An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Ministerpräsidenten 
Dr. Reiner Haseloff 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

hiermit übersende ich die vom Bundeministerium für Wirtschaft und Energie zu 

erlassende

Vierte Verordnung zur Änderung der Energieverbrauchs-
kennzeichnungsverordnung

mit Begründung und Vorblatt.

Ich bitte, die Zustimmung des Bundesrates aufgrund des Artikels 80 Absatz 2 des 

Grundgesetzes herbeizuführen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Hendrik Hoppenstedt
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Vierte Verordnung zur Änderung der Energieverbrauchskennzeich-
nungsverordnung

Vom ...

Auf Grund des § 4 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 4 Nummer 1 des Energiever-
brauchskennzeichnungsgesetzes vom 10. Mai 2012 (BGBl. I S. 1070), von denen § 4 Ab-
satz 4 Nummer 1 zuletzt durch Artikel 264 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 
1328) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, dem Bundesministe-
rium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit sowie dem Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur:

Artikel 1

Änderung der Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung

Die Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung vom 30. Oktober 1997 (BGBl. I S. 
2616), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 8. Juli 2016 (BGBl. I S. 1622) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 4 werden die Wörter „die erstmalige Nutzung eines Produkts zu seinem 
beabsichtigten Zweck“ durch die Wörter „die erstmalige bestimmungsgemäße Ver-
wendung eines Produkts auf dem Unionsmarkt“ ersetzt.

b) In Nummer 5 werden die Wörter „eine einheitliche Zusammenstellung von Anga-
ben über ein bestimmtes Produkt“ durch die Wörter „ein einheitliches Dokument, 
das Angaben über ein Produkt in gedruckter oder in elektronischer Form enthält“ 
ersetzt.

c) In Nummer 9 werden die Wörter „Einsparung von Energie“ durch die Wörter „Än-
derung des Energieverbrauchs“ ersetzt. 

2. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird Satz 3 aufgehoben. 

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

(5) „ Händler dürfen abweichend von Absatz 4 Satz 1 die folgenden Produkte 
ausstellen, wenn diese Produkte jeweils vom Lieferanten mit dem nach § 4b Ab-
satz 1 Nummer 4 erforderlichen Etikett versehen sind:

1. elektrische Lampen, die

a) von der in Anlage 2 Abschnitt 1 Absatz 1 Nummer 7 genannten Delegier-
ten Verordnung erfasst sind und 
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b) als Einzelprodukt auf den Markt der Europäischen Union oder eines Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
gebracht werden, und

2. Lichtquellen, die 

a) von der in Anlage 2 Abschnitt 1 Absatz 1 Nummer 17 genannten Dele-
gierten Verordnung erfasst sind und 

b) sich nicht in einem sie umgebenden Produkt befinden.“ 

3. § 4b wird wie folgt gefasst:

„§ 4b

Etiketten für Produkte nach Anlage 2

(1) Der jeweilige Lieferant hat für die Produkte, die von einer der in Anlage 2 Ab-
schnitt 1 Absatz 1 genannten Delegierten Verordnungen erfasst sind, die erforderlichen 
Etiketten mitzuliefern.

(2) Bei den Produkten, die von einer der in Anlage 2 Abschnitt 1 Absatz 1 Nummer 
7, 9, 10, 11 und 14 genannten Delegierten Verordnungen erfasst sind, sind vom jewei-
ligen Lieferanten folgende besondere Vorgaben einzuhalten,

1. beim Inverkehrbringen von Raumheizgeräten mit Wärmepumpe oder von Warm-
wasserbereitern mit Wärmepumpe das Etikett in der Verpackung des Wärmeer-
zeugers zu liefern,

2. beim Inverkehrbringen von Raumheizgeräten, die in Verbundanlagen aus Raum-
heizgeräten, Temperaturreglern und Solareinrichtungen eingesetzt werden sollen, 
für jedes Raumheizgerät ein zweites Etikett zu liefern,

3. beim Inverkehrbringen von Warmwasserbereitern, die in Verbundanlagen aus 
Warmwasserbereitern und Solareinrichtungen eingesetzt werden sollen, für jeden 
Warmwasserbereiter ein zweites Etikett zu liefern,

4. beim Inverkehrbringen von elektrischen Lampen als Einzelprodukt, die über eine 
Verkaufsstelle verkauft werden sollen,

a) ein Etikett auf der Einzelverpackung jeder Lampe anzubringen oder aufzudru-
cken oder der Verpackung beizufügen, wobei das Etikett nicht durch sonstige 
Angaben, Aufdrucke oder Hinweise verdeckt sein darf, und

b) außerhalb des Etiketts die Nennleistung der Lampe anzugeben,

5. beim Inverkehrbringen von Backöfen mit mehreren Garräumen ein Etikett für jeden 
Garraum mitzuliefern,

6. beim Inverkehrbringen von Festbrennstoffkesseln, die in Verbundanlagen aus 
Festbrennstoffkesseln, Zusatzheizgeräten, Temperaturreglern und Solareinrich-
tungen eingesetzt werden sollen, für jeden Festbrennstoffkessel ein zweites Etikett 
zu liefern und

7. beim Inverkehrbringen von Lichtquellen, die als eigenständiges Produkt in einer 
Verpackung in Verkehr gebracht werden, diese Lichtquellen in einer Verpackung 
zu liefern, auf die das Etikett aufgedruckt ist.
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Der Lieferant hat sicherzustellen, dass die erforderlichen Etiketten jedem Händler 
auf Anforderung unverzüglich zur Verfügung stehen.“

4. § 6a Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Sofern in der Werbung für ein bestimmtes Produktmodell Informationen über den 
Energieverbrauch oder über den Preis angegeben werden, haben die Lieferanten und 
Händler sicherzustellen, dass bei der Werbung für dieses Produktmodell hingewiesen 
wird 

1. auf die Energieeffizienzklasse des Produktmodells und

2. auf das Spektrum der Effizienzklassen, das für dieses Produktmodell auf dem Eti-
kett nach der einschlägigen der in Anlage 2 Abschnitt 1 genannten Delegierten 
Verordnungen angegeben werden muss.“

5. § 6b Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Sofern in der technischen Werbeschrift für ein Produktmodell die spezifischen techni-
schen Parameter des Produktmodells beschrieben werden, haben Lieferanten und 
Händler sicherzustellen, dass in derselben technischen Werbeschrift auch

1. Informationen über den Energieverbrauch zur Verfügung gestellt werden oder 

2. hingewiesen wird 

a) auf die Energieeffizienzklasse des Produktmodells und 

b) auf das Spektrum der Effizienzklassen, das für dieses Produktmodell auf dem 
Etikett nach der einschlägigen der in Anlage 2 Abschnitt 1 genannten Dele-
gierten Verordnungen angegeben werden muss.“ 

6. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Die Nummer 8 wird aufgehoben. 

b) Die Nummern 9 bis 18 werden die Nummern 8 bis 17. 

7. Anlage 2 wird wie folgt gefasst:

„Anlage 2

Abschnitt 1: 

Kennzeichnungspflicht für energieverbrauchsrelevante Produkte 

(1) Die Bestimmungen der Anlage 2 gelten für folgende Delegierten Verordnungen der 
Europäischen Union:

1. Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1059/2010 der Kommission vom 28. September 
2010 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates im Hinblick auf die Kennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern in Bezug auf 
den Energieverbrauch (ABl. L 314 vom 30.11.2010, S. 1; L 78 vom 24.3.2011, S. 70), 
die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2020/1059 (ABl. L 232 vom 
20.7.2020, S. 28) geändert worden ist;

- 3 -



Drucksache 705/20

2. Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1060/2010 der Kommission vom 28. September 
2010 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates im Hinblick auf die Kennzeichnung von Haushaltskühlgeräten in Bezug auf den 
Energieverbrauch (ABl. L 314 vom 30.11.2010, S. 17; L 78 vom 24.3.2011, S. 70), die 
zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2020/1059 (ABl. L 232 vom 20.7.2020, 
S. 28) geändert worden ist;

3. Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1061/2010 der Kommission vom 28. September 
2010 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates im Hinblick auf die Kennzeichnung von Haushaltswaschmaschinen in Bezug auf 
den Energieverbrauch (ABl. L 314 vom 30.11.2010, S. 47; L 78 vom 24.3.2011, S. 69; 
L 297 vom 16.11.2011, S. 72), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 
2020/1059 (ABl. L 232 vom 20.7.2020, S. 28) geändert worden ist;

4. Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1062/2010 der Kommission vom 28. September 
2010 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates im Hinblick auf die Kennzeichnung von Fernsehgeräten in Bezug auf den Ener-
gieverbrauch (ABl. L 314 vom 30.11.2010, S. 64; L 78 vom 24.3.2011, S. 69; L 55 vom 
2.3.2017, S. 38), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2020/1059 (ABl. L 
232 vom 20.7.2020, S. 28) geändert worden ist;

5. Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011 der Kommission vom 4. Mai 2011 zur Er-
gänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im 
Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energiever-
brauch (ABl. L 178 vom 6.7.2011, S. 1), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung 
(EU) 2020/1059 (ABl. L 232 vom 20.7.2020, S. 28) geändert worden ist;

6. Delegierte Verordnung (EU) Nr. 392/2012 der Kommission vom 1. März 2012 zur 
Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im 
Hinblick auf die Kennzeichnung von Haushaltswäschetrocknern in Bezug auf den Ener-
gieverbrauch (ABl. L 123 vom 9.5.2012, S. 1; L 124 vom 11.5.2012, S. 56), die zuletzt 
durch die Delegierte Verordnung (EU) 2020/1059 (ABl. L 232 vom 20.7.2020, S. 28) 
geändert worden ist;

7. Delegierte Verordnung (EU) Nr. 874/2012 der Kommission vom 12. Juli 2012 zur 
Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im 
Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von elektrischen Lampen und 
Leuchten (ABl. L 258 vom 26.9.2012, S. 1), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung 
(EU) 2020/1059 (ABl. L 232 vom 20.7.2020, S. 28) geändert worden ist;

8. Delegierte Verordnung (EU) Nr. 811/2013 der Kommission vom 18. Februar 2013 
zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
im Hinblick auf die Energiekennzeichnung von Raumheizgeräten, Kombiheizgeräten, 
Verbundanlagen aus Raumheizgeräten, Temperaturreglern und Solareinrichtungen 
sowie von Verbundanlagen aus Kombiheizgeräten, Temperaturreglern und Solarein-
richtungen (ABl. L 239 vom 6.9.2013, S. 1; L 25 vom 31.1.2017, S. 31), die zuletzt 
durch die Delegierte Verordnung (EU) 2017/254 (ABl. L 38 vom 15.2.2017, S. 1) geän-
dert worden ist;

9. Delegierte Verordnung (EU) Nr. 812/2013 der Kommission vom 18. Februar 2013 
zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
im Hinblick auf die Energieeffizienzkennzeichnung von Warmwasserbereitern, Warm-
wasserspeichern und Verbundanlagen aus Warmwasserbereitern und Solareinrichtun-
gen (ABl. L 239 vom 6.9.2013, S. 83; L 71 vom 16.3.2017, S. 23; L 71 vom 16.3.2017, 
S. 25), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2018/543 (ABl. L 90 vom 
6.4.2018, S. 63) geändert worden ist;
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10. Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014 der Kommission vom 1. Oktober 2013 zur 
Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im 
Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsbacköfen und -dunst-
abzugshauben (ABl. L 29 vom 31.1.2014, S. 1; L 61 vom 5.3.2015), die durch die De-
legierte Verordnung (EU) 2017/254 (ABl. L 38 vom 15.2.2017, S. 1) geändert worden 
ist;

11. Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1254/2014 der Kommission vom 11. Juli 2014 zur 
Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im 
Hinblick auf die Kennzeichnung von Wohnraumlüftungsgeräten in Bezug auf den Ener-
gieverbrauch (ABl. L 337 vom 25.11.2014, S. 27; L75 vom 19.3.2018), die zuletzt durch 
die Delegierte Verordnung (EU) 2020/1059 (ABl. L 232 vom 20.7.2020, S. 28) geändert 
worden ist;

12. Delegierte Verordnung (EU) 2015/1094 der Kommission vom 5. Mai 2015 zur Er-
gänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im 
Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von gewerblichen Kühllagerschrän-
ken (ABl. L 177 vom 8.7.2015, S. 2), die durch die Delegierte Verordnung (EU) 
2017/254 (ABl. L 38 vom 15.2.2017, S. 1) geändert worden ist;

13. Delegierte Verordnung (EU) 2015/1187 der Kommission vom 27. April 2015 zur 
Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im 
Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Festbrennstoffkesseln und Ver-
bundanlagen aus einem Festbrennstoffkessel, Zusatzheizgeräten, Temperaturreglern 
und Solareinrichtungen (ABl. L 193 vom 21.7.2015, S. 43), die durch die Delegierte 
Verordnung (EU) 2017/254 (ABl. L 38 vom 15.2.2017, S. 1) geändert worden ist;

14. Delegierte Verordnung (EU) 2015/1186 der Kommission vom 24. April 2015 zur 
Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im 
Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Einzelraumheizgeräten (ABl. L 
193 vom 21.7.2015, S. 20), die durch die Delegierte Verordnung (EU) 2017/254 (ABl. 
L 38 vom 15.2.2017, S. 1) geändert worden ist;

15. Delegierte Verordnung (EU) 2019/2013 der Kommission vom 11. März 2019 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des 
Rates in Bezug auf die Energieverbrauchskennzeichnung elektronischer Displays und 
zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1062/2010 der Kommission (ABl. 
L 315 vom 5.12.2019, S. 1; L 50 vom 24.2.2020, S. 18);

16. Delegierte Verordnung (EU) 2019/2014 der Kommission vom 11. März 2019 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des 
Rates in Bezug auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltswaschmaschi-
nen und Haushaltswaschtrocknern sowie zur Aufhebung der Delegierten Verordnung 
(EU) Nr. 1061/2010 der Kommission und der Richtlinie 96/60/EG der Kommission (ABl. 
L 315 vom 5.12.2019, S. 29; L 50 vom 24.2.2020, S. 19);

17. Delegierte Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission vom 11. März 2019 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des 
Rates in Bezug auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen und zur Auf-
hebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/2012 der Kommission (ABl. L 315 
vom 5.12.2019, S. 68);

18. Delegierte Verordnung (EU) 2019/2016 der Kommission vom 11. März 2019 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des 
Rates im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten und zur 
Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1060/2010 der Kommission (ABl. L 
315 vom 5.12.2019, S. 102; L 315 vom 5.12.2019, S. 21);
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19. Delegierte Verordnung (EU) 2019/2017 der Kommission vom 11. März 2019 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des 
Rates in Bezug auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirrspü-
lern und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1059/2010 der Kommis-
sion (ABl. L 315 vom 5.12.2019, S. 134; L 50 vom 24.2.2020, S. 22);

20. Delegierte Verordnung (EU) 2019/2018 der Kommission vom 11. März 2019 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des 
Rates im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Di-
rektverkaufsfunktion (ABl. L 315 vom 5.12.2019, S. 155).

(2) Die Inhalte der Kennzeichnungspflicht ergeben sich aus den Bestimmungen der in 
Absatz 1 genannten Delegierten Verordnungen der Europäischen Union.

Abschnitt 2: 

Beginn der Kennzeichnungspflicht 

Die Kennzeichnungspflicht nach Abschnitt 1 beginnt zu dem Zeitpunkt, der in den dort 
genannten Delegierten Verordnungen der Europäischen Union bestimmt ist.“

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Der Bundesrat hat zugestimmt.

- 6 -
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Auf der Basis der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Angabe des Verbrauchs an Energie und anderen Ressourcen durch energieverbrauchs-
relevante Produkte mittels einheitlicher Etiketten und Produktinformationen (ABl. L 153 vom 
18.6.2010, S. 1) erlässt die Europäische Union (EU) produktspezifische Verordnungen. 
Diese Verordnungen, insbesondere die Pflichten der Lieferanten und Händler, sind in den 
Mitgliedstaaten unmittelbar anzuwenden. Das Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz 
(EnVKG) und die Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung (EnVKV) gewährleisten 
die Vollziehbarkeit dieser Pflichten, indem sie die notwendige Marktüberwachung regeln 
sowie Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen vorsehen. Sie dienen zugleich der Umsetzung 
der Richtlinie 2010/30/EU, die gemäß Artikel 15 vorsieht, dass die Mitgliedstaaten Sanktio-
nen für Verstöße gegen die aufgrund dieser Richtlinie und der auf dieser Basis erlassenen 
Rechtsakte in nationalen Vorschriften festlegen.

Die EnVKV muss aufgrund des Inkrafttretens weiterer produktspezifischer Verordnungen 
angepasst werden.

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Die EnVKV legt Voraussetzungen und Pflichten für Hersteller, Bevollmächtigte oder Import-
eure für die Kennzeichnung von energieverbrauchsrelevanten Produkten fest. Zuwider-
handlungen können aufgrund des Verweises in der Verordnung bußgeldbewehrte Ord-
nungswidrigkeitstatbestände nach § 15 Absatz 1 Nummer 1 EnVKG erfüllen. Die Änderun-
gen betreffen die Anpassung des Ordnungswidrigkeitenkataloges im Zusammenhang mit 
den geänderten Pflichten für Hersteller, Lieferanten und Händler von weiteren Produkten 
aufgrund neuer oder geänderter Verordnungen.

III. Alternativen

Keine.

IV. Regelungskompetenz

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales, dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit sowie dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen

Die Änderungsverordnung gewährleistet die Vollziehbarkeit delegierter EU-Verordnungen 
und ist daher mit dem Recht der EU und völkerrechtlichen Verträgen vereinbar.
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VI. Regelungsfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Rechts- und Verwaltungsvereinfachungen sind nicht vorgesehen. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Die Änderungsverordnung entspricht den Anforderungen der Bundesregierung an eine 
nachhaltige Entwicklung im Sinne der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Sie enthält Re-
gelungen zur Stärkung der Verbraucherinformation im Bereich Energieeffizienz. Die Ände-
rungsverordnung hat keine negativen ökologischen Auswirkungen und keinen Bezug zu 
sozialen Aspekten.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Für Bund und Länder fallen keine Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand an. 

4. Erfüllungsaufwand 

Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand.

Mit der Änderungsverordnung entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand für die Wirt-
schaft, da keine neuen Pflichten geschaffen werden. Sämtliche Pflichten für Lieferanten und 
Händler entstehen mit dem Inkrafttreten der unmittelbar anzuwendenden produktspezifi-
schen EU-Verordnungen. Die EnVKV dient damit lediglich der Vollziehbarkeit bereits be-
stehender Pflichten.

Ebenso entsteht kein zusätzlicher Vollzugsaufwand für die Verwaltung. Die Pflicht der 
Marktüberwachungsbehörden zur Kontrolle in Form von angemessenen Stichproben auf 
geeignete Art und Weise sowie in angemessenem Umfang ergibt sich bereits aus der un-
mittelbar anzuwendenden Verordnung (EG) Nr. 765/2008 (Artikel 19). Dem fügt die Ände-
rungsverordnung nichts hinzu.

5. Weitere Kosten 

Die Pflichten für die Wirtschaft und damit auch etwaige Folgekosten entstehen jeweils mit 
dem Inkrafttreten der produktspezifischen Verordnung der EU. 

6. Weitere Regelungsfolgen 

Die EnVKV enthält keine gleichstellungsrelevanten Bestimmungen.

VII. Befristung; Evaluierung 

Die Änderungsverordnung ist unbefristet, da auch die Wirksamkeit der produktspezifischen 
Rechtsakte der EU nicht befristet ist. Eine Evaluierung ist nicht vorgesehen, vielmehr erfolgt 
eine regelmäßige Anpassung an neu erlassene oder geänderte delegierte Verordnungen.
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B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung der EnVKV) 

Zu Nummer 1

Die Vorschrift passt die Begriffsbestimmungen in § 2 EnVKV an die Verordnung (EU) 
2017/1369 des europäischen Parlamentes und des Rates vom 4. Juli 2017 zur Festlegung 
eines Rahmens für die Energieverbrauchskennzeichnung und zur Aufhebung der Richtlinie 
2010/30/EU Artikel 2 Nummer 9 und 22 an. Zusätzlich korrigiert die Definition von „mittel-
baren Auswirkungen auf den Verbrauch von Energie“, da diese neben Einsparungen eben-
falls zu einem erhöhten Verbrauch führen können.

Zu Nummer 2

Die Vorschrift berücksichtigt die delegierte Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission 
vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Par-
laments und des Rates in Bezug auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen 
und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/2012 der Kommission vom 
12. Juli 2012 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlamentes und 
des Rates im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von elektrischen Lampen 
und Leuchten (ABl. L 315 vom 5.12.2019, S. 68).

Zu Nummer 3

Die Vorschrift berücksichtigt die delegierte Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission 
vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Par-
laments und des Rates in Bezug auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen 
und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/2012 der Kommission vom 
12. Juli 2012 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlamentes und 
des Rates im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von elektrischen Lampen 
und Leuchten (ABl. L 315 vom 5.12.2019, S. 68).

Zu Nummer 4

Die Vorschrift ergänzt Verordnung (EU) 2017/1369 des europäischen Parlamentes und des 
Rates vom 4. Juli 2017 zur Festlegung eines Rahmens für die Energieverbrauchskenn-
zeichnung und zur Aufhebung der Richtlinie 2010/30/EU Artikel 6 a). Nach Artikel 6 a) VO 
(EU) 2017/1369 müssen Lieferanten und Händler, wenn sie in visuell wahrnehmbarer Wer-
bung oder technischem Werbematerial bei einem bestimmten Modell auf die Energieeffi-
zienzklasse des Produktes hinweisen, auch zusätzlich das Spektrum der auf dem Etikett 
verfügbaren Effizienzklassen hinweisen.

Zu Nummer 5

Die Vorschrift ergänzt Verordnung (EU) 2017/1369 des europäischen Parlamentes und des 
Rates vom 4. Juli 2017 zur Festlegung eines Rahmens für die Energieverbrauchskenn-
zeichnung und zur Aufhebung der Richtlinie 2010/30/EU Artikel 6 a). Nach Artikel 6 a) VO 
(EU) 2017/1369 müssen Lieferanten und Händler, wenn sie in visuell wahrnehmbarer Wer-
bung oder technischem Werbematerial bei einem bestimmten Modell auf die Energieeffi-
zienzklasse des Produktes hinweisen, auch zusätzlich das Spektrum der auf dem Etikett 
verfügbaren Effizienzklassen hinweisen.

Zu Nummer 6

Die Vorschrift ist eine Folgeänderung zu Nummer 2. Die Vorschrift berücksichtigt die dele-
gierte Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der 
Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die
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Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen und zur Aufhebung der Delegierten 
Verordnung (EU) Nr. 874/2012 der Kommission vom 12. Juli 2012 zur Ergänzung der Richt-
linie 2010/30/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates im Hinblick auf die Ener-
gieverbrauchskennzeichnung von elektrischen Lampen und Leuchten (ABl. L 315 vom 
5.12.2019, S. 68).

Zu Nummer 7

Die Vorschrift ändert die Anlage 2 der EnVKV und passt die dort geregelten Voraussetzun-
gen an Änderungen europäischer Vorgaben an. Die Vorschrift verweist die jeweiligen pro-
duktspezifischen delegierten Verordnungen. Die Änderungen betreffen die geänderten 
Pflichten für Hersteller, Lieferanten und Händler von weiteren Produkten aufgrund neuer 
oder geänderter Verordnungen.

Zu Artikel 2 (Inkrafttreten)

Die Vorschrift legt den Zeitpunkt fest, zu dem die Verordnung in Kraft tritt.
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